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12/2016: Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen 

Anhebung der Leistungen des Familienleistungsausgleichs 

Gesetzentwurf vom 15.11..2016 (Bundestagsdrucksache 18/9823) 

Gesetz vom 20.12.2016 

  

Inhalt: 

 Anhebung des Grundfreibetrags von  8.652 Euro um 168 Euro auf 8.820 Euro 

 Anhebung des Kinderfreibetrags von 4.608 Euro um 108 Euro auf 4.716 Euro 

 Anhebung des monatlichen Kindergeldes um 2 Euro; für das 1.und 2. Kind von 190 Euro 

auf 192 Euro, für das 3. Kind von 196 Euro auf 198 Euro, für das 4. und jedes weitere 

Kind von  221 Euro auf 223 Euro 

 Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags entsprechend der Anhebung des Grundfreibe-

trags von 8.652 Euro um 168 Euro auf 8.820 Euro 

 Ausgleich der "kalten Progression" durch Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte um 

die geschätzte Inflationsrate des Jahres 2016 (0,73 %) nach rechts 

 

 

 

07/2016: Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Aus-
bau der Tagesbetreuung für Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes 

Gesetzentwurf vom 31.05.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8616) 

Gesetz vom 08.07.2016 

  

Inhalt 

Verlängerung der Fristen zur Beantragung von Mitteln aus dem Sonderprogramm des Bun-

des "Kinderbetreuungsfinanzierung" um ein Jahr. 

 

 

 

07/2015: Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kin-
dergeldes und des Kinderzuschlags 

Erhöhung der Kinderfreibeträge, des Kindergelds, des Kinderzuschlags und des Ent-

lastungsbetrags für Alleinerziehende zum 01.01.2015 und zum 01.01.2016 

Referentenentwurf vom 06.03.2015 

Gesetzentwurf vom 24.03.2015 (Bundestagsdrucksache 18/4649) 

Bundestagsanhörung am 20.05.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808616.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&start=%2F%2F*%5b%40node_id%3D%27262184%27%5d&skin=&tf=xaver.component.Text_0&hlf=xaver.component.Hitlist_0#bgbl116s3000.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808616.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&start=%2F%2F*%5b%40node_id%3D%27174680%27%5d&skin=&tf=xaver.component.Text_0&hlf=xaver.component.Hitlist_0#bgbl116s1614.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Referentenentwurf_Anhebung_Freibetraege_Kindergeld_Referentenentwurf.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2015-03-25-Kinderfreibetrag.pdf?__blob=publicationFile%5b&%5dv=3
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Anhoerung_Anhebung__Kindergeld_Kinderfreibetraege.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Anhoerung_Anhebung__Kindergeld_Kinderfreibetraege.pdf
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Gesetz vom 16.07.2015 

Inkrafttreten: 01.01.2015 und 01.01.2016 

 

Inhalte: 

 Anhebung des Grundfreibetrags von 8.354 auf 8.472 Euro im Jahr 2015 und auf 8.652 

Euro. 

 Anhebung des Kinderfreibetrags um 144 Euro auf 4.512 Euro im Jahr 2015 und 2016 

dann auf 4.608 Euro. 

 Anhebung des Kindergelds (rückwirkend ab Januar 2015) um 4 Euro im Monat auf und 

ab 2016 nochmals um weitere 2 Euro je Kind und Monat. 

 Anhebung des Kinderzuschlags um 20 Euro auf 160 Euro. 

 Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (erstmals seit 2004) ab Januar 

2015 um 600 auf dann 1.908 Euro. Der Gesamtbetrag wird sich künftig nach der Zahl 

der im Haushalt lebenden Kinder richten: Für jedes weitere Kind erhöht sich der Entlas-

tungsbetrag um jeweils 240 Euro. 

Zu den Anhebungen: Infografiken 

> Kindergeld und Kinderfreibeträge 1998 - 2016 

> Eckwerte: Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich 1998 - 2016 

 

 

 

12/2014: Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quanti-
tativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung 

Aufstockung des Sondervermögens „Kinderbetreuungsausbau“ (Artikel 3 und 4) 

Gesetzentwurf vom 22.09.2014 (Bundestagsdrucksache 18/2586)  

Gesetz vom 22.12.2014 

Inkrafttreten: 01.01.2015 

 

Inhalte: 

 Der Bund stockt das seit 2007 bestehende Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ 

in Jahren 2016, 2017 und 2018 schrittweise um insgesamt 550 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro 

auf. 

 Dadurch wird ein drittes Investitionsprogramm von 2015 bis 2018 für den Ausbau der Kin-

dertageseinrichtungen mit dem Schwerpunkt der ganztägigen Betreuung möglich. 

 

 

 

  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%27bgbl115s1202.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1202.pdf%27%5D__1438246676009
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Datensammlung/PDF-Dateien/tabVII14.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Finanzierung/Datensammlung/PDF-Dateien/tabIII8.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/025/1802586.pdf
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl114063.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl114s2411.pdf%27%5D__1421752078401
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12/2014: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

>>> siehe Neuregelungen: 

 Pflege/Pflegeversicherung: Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

 

 

 

12/2014: Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und ei-
ner flexibleren Elternzeit 

Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Eltern-

zeit  

Referentenentwurf (04/2014) 

Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 18/2583 vom 22.09.2014) 

Bundestagsanhörung am 13.10.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 18.12.2014 

Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.07.2015 

 

Inhalt: 

Elterngeld Plus 

 Eltern können bei einer Teilzeitbeschäftigung statt eines Elterngeldmonats (Basiseltern-

geld) zwei Elterngeld Plus-Monate in Anspruch nehmen. Die neuen Elterngeld Plus-Mo-

nate sind Bezugsmonate, in denen das Elterngeld höchstens in der Höhe eines halben 

zustehenden Basiselterngeldbetrages bezahlt wird.  

 Entsprechend verlängert sich beim Bezug von Elterngeld Plus der Bezugszeitraum des 

Elterngelds. 

 Paare können  bis zu 14 Monate gleichzeitig Elterngeld beziehen und dabei bis zu 30 

Wochenstunden arbeiten. 

 

Partnerschaftsbonus 

 Wenn beide Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes teilen und parallel für mindestens 

4 aufeinanderfolgende Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden erwerbstätig sind, 

erhält jedes Elternteil einen Partnerschaftsbonus von 4 zusätzlichen Elterngeld Plus-Mo-

naten. 

 Alleinerziehende können das Elterngeld Plus im gleichen Maße nutzen wie Paare und 

erhalten statt des Partnerschaftsbonus' einen ausgleichenden Anspruch auf Elterngeld 

Plus-Monate bei entsprechender Erwerbstätigkeit. 

 

  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/id-2014-708.html
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Referentenentwurf_BEEG_plus.pdf
http://www.bundestag.de/blob/332472/937ce37332c64b9af99b544e9508ef73/gesetzentwurf-data.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Elterngeld_plus_schriftliche_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Elterngeld_plus_schriftliche_Stellungnahmen.pdf
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%27bgbl114s0258.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl114s2325.pdf%27%5D__1420455217742
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Flexible Elternzeit 

 Eltern können zukünftig eine nicht beanspruchte Elternzeit von bis zu 24 Monaten zwi-

schen dem dritten und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch neh-

men können (ohne Zustimmung des Arbeitgebers). 

 Eltern können ihre Elternzeit in bis zu drei anstatt zwei Abschnitte aufteilen. 

 

Mehrlingsgeburten 

 Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld. Eltern erhalten für jedes 

Mehrlingsgeschwisterkind einen Zuschlag von 300 € 

 

 

 

02/2013: Betreuungsgeldgesetz (aufgehoben 2015 durch Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichtes) 

Einführung eines Betreuungsgelds bei der privaten Betreuung von Kleinkindern  

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/9917 vom 22.06.2012) 

Bundestagsanhörung am 14. 09.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 15.02.2013 

Inkrafttreten: 01.08.2013 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Anspruch auf ein Betreuungsgeld haben Eltern, die sich dafür entscheiden, die Betreuung 

ihres 1- oder 2-jährigen Kindes selbst zu übernehmen oder privat zu organisieren. Es wird 

gezahlt für ab dem 01.08.2012 geborenen Kinder.  

 Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbs-

tätig sind. 

 Die Höhe des Betreuungsgeldes liegt ab dem 01.08.2013 bei 100 Euro monatlich für Kin-

der im zweiten Lebensjahr. Ab dem 01.08. 2014 wird das Betreuungsgeld für Kinder im 

zweiten und dritten Lebensjahr in der Höhe von 150 Euro gezahlt. 

 Grundsätzlich wird das Betreuungsgeld bar gezahlt. Wenn das Betreuungsgeld für eine 

zusätzliche Altersvorsorge oder für ein Bildungssparen eingesetzt wird, gibt es einen Bo-

nus von 15 Euro. 

 Das Betreuungsgeld schließt an die Zahlung des Elterngelds an. Es wird im Bundesel-

terngeld- und Elternzeitgesetz verankert.  

 Das Betreuungsgeld gilt wie das Elterngeld als anzurechnendes Einkommen beim Bezug 

von Leistungen des SGB II oder SGB XII. 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/099/1709917.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/anhoerungen/archiv/2012/Betreuungsgeld/Stellungnahmen/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/anhoerungen/archiv/2012/Betreuungsgeld/Stellungnahmen/index.html
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s0254.pdf'%5D__1367826156365
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09/2012: Vereinfachung des Elterngeldvollzugs 

Pauschale Einkommensanrechnung beim Elterngeld 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/1221 vom 24.03.2010) 

Bundestagsanhörung am 07.05.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 10.09.2012  

Inkrafttreten: 01.01.2013 (für Kinder, die ab dem 01.01.2013 geboren werden) 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Vereinfachungen bei der Ermittlung des für das Elterngeld maßgeblichen Erwerbseinkom-

mens durch eine pauschalierte Ermittlung der Abzüge für Steuern und Abgaben geben. 

Die Abzüge für Steuern werden künftig sowohl bei Beschäftigten als auch bei Selbständi-

gen anhand eines amtlichen Programmablaufplans für die maschinelle Berechnung der 

Lohnsteuer, Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlags vorgenommen. Die Abzüge für 

die Sozialabgaben erfolgen in pauschalierter Form. 

 Gewinneinkünfte aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb beziehungsweise Land- und 

Forstwirtschaft werden künftig ausschließlich über - in aller Regel - den Steuerbescheid 

des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt des Kindes nachge-

wiesen. Einkommen während des Elterngeldbezuges wird weiterhin anhand von Einnah-

men- und Überschuss-Rechnungen ermittelt. Diese Ermittlung wird jedoch erleichtert, in-

dem für die Betriebsausgaben eine Pauschale von 25 Prozent auf die Einnahmen ange-

setzt werden kann. 

 Bei Beschäftigten wird weiterhin aus jeder Lohn- und Gehaltsbescheinigung das steuer-

pflichtige Bruttoeinkommen als Berechnungsgrundlage entnommen. 

 In der weit überwiegenden Zahl der Fälle werden die neuen Regelungen zur Vereinfa-

chung zu keinen nennenswerten Änderungen in der Elterngeldhöhe führen. 

 

 

 

12/2011 Familienpflegezeitgesetz 

>>> siehe Neuregelungen  

 Pflege/Pflegeversicherung: Familienpflegezeit 

 

 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/012/1701221.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/anhoerungen/archiv/2012/Elterngeldvollzug/Stellungnahmen/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/anhoerungen/archiv/2012/Elterngeldvollzug/Stellungnahmen/index.html
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl112s1878.pdf'%5D__1367825809989
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/id-2011-668.html
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12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 (Artikel 14) 

Einschnitte beim Elterngeld 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3030 vom 27.09.2010)  

Bundestagsanhörung am 04.10.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Sach-

verständigen;  

Teil 1 Teil 2 Teil 3 

Gesetz vom 09.12.2010 

Inkrafttreten: 01.01.2011 

 

Inhalt (Artikel 14): 

 Der Anspruch auf Elterngeld entfällt, wenn Eltern als Alleinerziehende mehr als 250.000€ 

oder als Paargemeinschaft 500.000€ im Jahr versteuern. Zu diesen Einkünften zählen 

nach §2 des Einkommensteuergesetzes unter anderem Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, 

aus Kapitalvermögen sowie aus Vermietung und Verpachtung. 

 Ab einem Nettoeinkommen von 1.200€ im Monat sinkt der Prozentsatz der Förderung von 

67% auf 65% des vorherigen Nettoentgelts. 

 Die Anrechnungsfreiheit des Elterngeldes auf das Arbeitslosengeld II, auf die Sozialhilfe 

und den Kinderzuschlag entfällt insofern das Elterngeld als Pauschalleistung von 300€ 

monatlich ausgezahlt wird. Dies ist dann der Fall, wenn in dem Zeitraum vor der Geburt 

des Kindes kein Einkommen aus unselbständiger Arbeit vorhanden war. 

 

 

 

12/2009: Wachstumsbeschleunigungsgesetz (Artikel 8) 

Anhebung von Kinderfreibeträgen und Kindergeld 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/15 vom 09.11.2009) 

Gesetz vom 22.12.2009 

Inkrafttreten: 01.01.2010 

 

Inhalte (Artikel 8): 

 Erhöhung des Kinderfreibetrags von 6024 € auf 7008 € 

 Erhöhung des Kindergelds für jedes Kind um 20 € 

 

 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703030.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/302.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/302.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl110s1885.pdf'%5D__1385450551412
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/000/1700015.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s0061.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s3950.pdf'%5D__1385902714211
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03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland („Kon-
junkturpaket II“) 

Einmalzahlung Kindergeld, Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer 

in zwei Schritten 

Gesetz vom 02.03.2009 

Inkrafttreten: 05.03.2009 

 

Inhalte: 

 Erhöhung des Grundfreibetrags auf 7.834 € ab 01/2009 und auf 8.004 € ab 01/2010 

 Absenkung des Eingangssteuersatzes von 15 auf 14% 

 Zahlung eines Kindergeld-Einmalbetrages von 100 € je kindergeldberechtigtes Kind zum 

April 2009 

 

 

 

01/2009: Erstes Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und -Elternzeitgesetzes 

Änderungen bei Elterngeld und Elternzeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/9415 vom 03.06.2008) 

Gesetz vom 17.01.2009 

Inkrafttreten: 24.01.2009 

 

Inhalte: 

 Flexibilisierung des Antrags auf Elterngeld 

 Einführung einer "Großelternzeit" 

 Einheitliche Mindestbezugszeit des Elterngeldes von zwei Monaten 

 

 

 

12/2008: Familienleistungsgesetz 

Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen, Förderung von haushaltsnahen 

Dienstleistungen 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10809 vom 07.11.2008) 

Bundestagsanhörung am 16.10.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 22.12.2008 

Inkrafttreten: 01.01.2009 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s0416.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s0416.pdf'%5D__1379096030610
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/094/1609415.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s0061.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s0061.pdf'%5D__1385902487326
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/096/1609615.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Familienleistungsgesetz_anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/Familienleistungsgesetz_anhoerung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s2955.pdf'%5D__1385899695584
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Inhalte: 

 Erhöhung der Kinderfreibeträge für jedes Kind auf 6.024 € 

 Erhöhung des Kindergelds für erste und zweite Kinder auf 164 €, für dritte Kinder auf 170 

€, für vierte und jedes weitere Kind auf 195 € 

 Ausweitung der Förderung von haushaltsnahen sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnissen und haushaltsnahen Dienstleistungen 

 

 

 

12/2008: Kinderförderungsgesetz 

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10173 vom 28.08.2008) 

Gesetz vom 10.12.2008 

Inkrafttreten: 01.08.2013 (mit Ausnahmen) 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Artikelgesetz mit Änderungen und Vorschriften im Fünften, Achten und Elften Buch des 

Sozialgesetzbuchs, im Finanzausgleichsgesetz des Bundes, im Bundesausbildungsför-

derungsgesetz, im Adoptionsvermittlungsgesetz, im Einkommensteuergesetz sowie im 

Tagesbetreuungsausbaugesetz. 

 Ab dem 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kin-

der ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Bis dahin soll das Angebot an Betreuungsplät-

zen für Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren so ausgebaut werden, dass dieser 

ab August 2013 geltende Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für 

alle Kinder in dem betreffenden Alter auch bedient werden kann. 

 Adressaten sind vor allem die Kinder, die eine Betreuung für ihre Entwicklung besonders 

brauchen. Zudem sollen nicht nur berufstätige, sondern bereits auch Arbeit suchende El-

tern sowie Eltern, die sich in beruflichen Bildungsmaßnahmen, der Schul- oder Hochschul-

ausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, für ihre Kinder einen 

gesicherten Betreuungsplatz erhalten.  

 Der Rechtsanspruch verpflichtet die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, d. h. 

die (Land-)Kreise und Kreisfreien Städte und die zuständige Jugendämter, allen Kindern 

ein Betreuungsangebot in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege (Tagesmütter) 

bereitzustellen.  

 30 Prozent der neugeschaffenen Plätze sollen auf die Kindertagespflege entfallen.  

 Weitergehende landesgesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 

 Eine Tagesmutter darf grundsätzlich nicht mehr als fünf Kinder betreuen. Kommen mehr 

Kinder dazu, muss eine pädagogische Qualifikation nachgewiesen werden, und es dürfen 

nicht mehr Kinder in der Gruppe sein als in einer vergleichbaren Kita- oder Kindergruppe 

des Landes. Die Bezahlung soll leistungsgerecht sein. Die Hälfte der Beiträge zur Kran-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610173.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s2403.pdf'%5D__1368201343840
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ken- und Pflegeversicherung übernimmt die öffentliche Hand. Es wird eine befristete Son-

derregelung eingeführt: Tagesmütter, die bis zu fünf Kinder betreuen, werden als neben-

beruflich Selbständige eingestuft. Damit wird bei einem geringen monatlichen Gesamtver-

dienst eine beitragsfreie Familienversicherung sichergestellt und bei höherem Einkom-

men ein niedriger Beitragssatz gewährt. Im Einkommensteuergesetz wird festgeschrie-

ben, dass die vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstatteten Sozialversicherungs-

beiträge steuerfrei bleiben. 

 Insgesamt gibt der Bund den Ländern zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen 

Kitaplatz bis 2014 fast 5,4 Mrd. Euro dazu. Den dauerhaften Betrieb der neu geschaffenen 

Kitaplätze unterstützt der Bund ab 2015 mit jährlich 845 Mio. Euro. 

 

 

 

09/2008: Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

Vergrößerung des Empfängerkreises des Kinderzuschlags 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/9615 vom 18.06.2008) 

Gesetz vom 24.09.2008 

Inkrafttreten: 01.10.2008 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Erste Bezugsvoraussetzung: Die Mindesteinkommensgrenze (Bruttoeinkommen) der El-

tern wird auf 900 Euro (bzw. 600 Euro für Alleinerziehende) abgesenkt 

 Der Absenkungsbetrag des Kinderzuschusses für Einkommen, die die jeweilige Mindest-

einkommensgrenze überschreiten, wird von zuvor 70% auf 50% abgesenkt (Abschmelz-

rate) 

 Zweite Bezugsvoraussetzung: Bei der Prüfung, ob durch den Kinderzuschlag Bedürftig-

keit nach dem SGB II vermieden wird, werden Mehrbedarfszuschläge nicht berücksichtigt, 

wenn kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII 

beantragt hat oder erhält oder alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft für den Zeitraum 

des Bezugs des Kinderzuschlags auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII verzichte 

 

 

 

05/2008: Pflegezeitgesetz 

>>> siehe Neuregelungen:  

 Pflegeversicherung: Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - Artikel 3 /Pflegezeitgesetz 

 

 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/096/1609615.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s1854.pdf'%5D__1385899457218
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/id-2008-483.html#weiterentwicklung_2920
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12/2007: Einrichtung eines Sondervermögens Kinderbetreuungsausbau und Entfris-
tung des Kinderzuschlags 

Gesetz vom 28.12.2007 

 

Inhalt: 

 Einrichtung eines Sondervermögen des Bundes zur Förderung von Investitionen zum 

Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (bis 2015) 

 Entfristung des Kinderzuschlags  

 

 

 

12/2007: Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts 

Betreuungsunterhalt 

Gesetz vom 21.12.2007 

 

Inhalt: 

 Bei der Dauer des Betreuungsunterhalts werden Mütter und Väter, die ihr Kind betreuen, 

gleich behandelt, unabhängig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht. Alle Mütter und 

Väter, die ihr Kind betreuen, haben für die Dauer von drei Jahren nach der Geburt des 

Kindes Anspruch auf Betreuungsunterhalt. 

 

 

 

12/2006: Gesetz zur Einführung des Elterngeldes 

Einführung von Elterngeld (vormals Erziehungsgeld) und Veränderungen bei der Eltern-

zeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/1889 vom 20.06.2006) 

Bundestagsanhörung am 03.07.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 05.12.2006 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Die wichtigste Neuregelung gegenüber dem Erziehungsgeld ist die Ausgestaltung des El-

terngeldes als eine vom individuellen Einkommen abhängige Einkommensersatzleistung 

für Erwerbstätige, die ihre Tätigkeit unterbrechen oder reduzieren. Durch die Anknüpfung 

an das individuelle Einkommen will die Bundesregierung mit dem Elterngeld die wirtschaft-

liche Selbstständigkeit innerhalb der Partnerschaft und die partnerschaftliche Teilhabe 

von Müttern und Vätern an der Betreuungs- und Erziehungsarbeit fördern. 

http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5b%40attr_id%3D%27bgbl107s3022.pdf%27%5d&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s3022.pdf'%5D__1368208305514
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s3189.pdf'%5D__1385898157665
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/018/1601889.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_gesetze_und_neuregelungen/StellungnahmenElterngeld.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_gesetze_und_neuregelungen/StellungnahmenElterngeld.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s2748.pdf'%5D__1385895112734
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 Bezugsberechtigte: Das Elterngeld ersetzt das bisherige Erziehungsgeld. Erhalten kön-

nen es alle Eltern, deren Kinder ab dem 01. Januar 2007 geboren werden. 

 Höhe des Elterngelds: Das Elterngeld ersetzt 67 Prozent des vorherigen Nettoeinkom-

mens bis zu einer Obergrenze von maximal 1800 Euro. Grundlage der Berechnung ist 

das Durchschnittsgehalt der vorangegangenen zwölf Monate. Wird unmittelbar vor der 

Geburt Mutterschaftsgeld und ggf. zusätzlich ein Arbeitgeberzuschuss bezogen, sind die 

letzten zwölf Monate vor dem Bezug des Mutterschaftsgeldes maßgeblich.  

 Mindestelterngeld für nicht erwerbstätige Mütter und Väter: Anspruch auf ein Mindestel-

terngeld von 300 Euro haben Eltern, auch wenn sie nicht erwerbstätig waren. Das Min-

destelterngeld wird unabhängig vom Haushaltseinkommen gezahlt, die Höhe des bisheri-

gen Erziehungsgelds war demgegenüber vom Haushaltseinkommen abhängig. 

 Elterngeld bei reduzierter Arbeitszeit: Elterngeld wird auch für die Zeit gezahlt, in der ein 

Elternteil die Erwerbstätigkeit nicht unterbricht, sondern die Arbeitszeit auf bis zu 30 Stun-

den pro Woche reduziert. Maßstab für die Höhe des Elterngeldes ist auch in diesem Fall 

der tatsächliche Einkommensausfall. Das heißt, dass derjenige Teil des vorherigen Er-

werbseinkommens, der nach der Geburt des Kindes aufgrund der Teilzeitarbeit nicht mehr 

zur Verfügung steht, in Höhe von 67% ersetzt wird. Das Einkommen, das für die Berech-

nung des Elterngeldes herangezogen wird, ist in diesem Fall die Differenz zwischen dem 

Einkommen, das vor der Geburt des Kindes erzielt wurde, und dem voraussichtlichen Ein-

kommen, das bei reduzierter Arbeitszeit erzielt wird.  

 Beispiel: Bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro vor der Geburt des Kindes und einem 

Nettoverdienst von 1000 Euro in Teilzeitarbeit beträgt das Elterngeld ab dem Zeitpunkt 

der Teilzeitarbeit 670 Euro (2000 Euro – 1000 Euro = 1000 Euro, davon 67%). Ein Netto-

einkommen, das über einen Höchstbetrag von 2700 Euro hinausgeht, wird nur bis zur 

Obergrenze von 2700 Euro für die Berechnung des Elterngeldes herangezogen.  

 Höheres Elterngeld für Geringverdiener: Ist das zugrunde liegende Nettoeinkommen ge-

ringer als 1000 Euro monatlich, erhalten Eltern ein erhöhtes Elterngeld. Für je 20 Euro, 

um die das Einkommen die 1000-Euro-Grenze unterschreitet, erhöht sich die Einkom-

mensersatzrate um jeweils einen Prozentpunkt.  

 Beispiel: Das Elterngeld erhöht sich bei einem Nettoeinkommen von 600 Euro vor der 

Geburt des Kindes von 67% auf 87% und beträgt statt 402,- Euro nunmehr 522,- Euro. 

 Elterngeld bei Arbeitslosigkeit: Beim Bezug von Arbeitslosengeld werden die Einnahmen 

auf das Elterngeld angerechnet. Der Mindestbetrag von 300 Euro wird jedoch nicht als 

Einkommen auf andere Sozialleistungen oder Wohngeld angerechnet. Dieser Betrag er-

höht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind.  

 Das Elterngeld ist selbst steuerfrei, da es nach dem wegfallenden Nettoeinkommen be-

messen wird. Es wird jedoch bei der Einkommensbesteuerung berücksichtigt, da es die 

steuerliche Leistungsfähigkeit erhöht. 

 Bezugsdauer des Elterngelds: Grundsätzlich erhalten alle Eltern zwölf Monate lang El-

terngeld. Entscheidet sich der noch voll berufstätige Partner dafür, sich ebenfalls in Voll-

freistellung oder mit reduzierter Arbeitszeit bis zu 30 Stunden pro Woche um die Erzie-

hung des Kindes zu kümmern, wird die Bezugszeit des Elterngeldes auf 14 Monate ver-

längert. Es kommt hierbei nicht darauf an, wann innerhalb des Zeitraums von 14 Monaten 

diese Bedingung erfüllt ist. Entscheiden sich Eltern für eine Halbierung der Monatsbeträge 

des Elterngeldes, können sie den Bezug auf maximal 28 Monate verlängern. Bei Arbeits-

losigkeit liegt der Bezugszeitraum des Elterngelds generell bei 12 Monaten. 
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 Alleinerziehende: Weil ein Elternteil die Aufgabe beider übernimmt, besteht Anspruch auf 

volle 14 Monate Elterngeld. 

 Geschwisterbonus: Haben Eltern zwei Kinder unter drei Jahren oder drei und mehr Kinder 

unter 6 Jahren, erhöht sich das Elterngeld um zehn Prozent, mindestens jedoch um 75 

Euro im Monat. /li> 

 

Arbeitnehmerschutz in der Elternzeit 

 Mindestanspruch auf Teilzeit in der Elternzeit: Entsprechend den Regelungen zu den zwei 

Partnermonaten („Väterbonus“) wird künftig bereits ein Teilzeitanspruch für einen Zeit-

raum von mindestens 2 Monaten gewährt.  

 Fristen für die Anmeldung der Elternzeit: Wer Elternzeit beanspruchen will, muss diese 

spätestens sieben Wochen vor deren Beginn schriftlich verlangen und gleichzeitig erklä-

ren, für welchen Zeitraum innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll.  

 

 

 

12/2004: Tagesbetreuungsausbaugesetz 

Bedarfsgerechter Ausbau der Tagesbetreuung und Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3676 vom 06.09.2004) 

Gesetz vom 27.12.2004  

Inkrafttreten: 01.01.2005 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Bis zum Oktober 2010 sollen bundesweit 230.000 zusätzliche Plätze in Kindertagesstät-

ten, Krippen oder bei Tagesmüttern entstehen.  

 Der Bedarf der Bildungs- und Betreuungsangebote wird durch die Formulierung von Qua-

litätsmerkmalen stärker konkretisiert und auf die Kindertagespflege ausgedehnt.  

 Die Kindertagespflege soll sich zu einer gleichrangigen Alternative entwickeln und den 

Eltern eine Wahl zwischen den unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten geben.  

 

 

 

12/2003: Viertes Gesetz über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Artikel 46) 

Artikel 46: Einführung eines Kinderzuschlags im Bundeskindergeldgesetz 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1516 vom 05.09.2003) 

Bundestagsanhörung am 07.10.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 24.12.2003 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503676.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl104s3852.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl104s3852.pdf'%5D__1385894611451
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/015/1501516.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/Anhoerung_HartzIV.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/Anhoerung_HartzIV.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s2954.pdf'%5D__1385476043102
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Inkrafttreten: 01.01.2005 

 

Wesentliche Inhalte (Bundeskindergeldgesetz): 

 Zeitgleich mit der Einführung der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende im Zweiten 

Sozialgesetzbuch (SGB II) wird eine neue Sozialleistung eingeführt, die kein Teil dieser 

neuen Grundsicherung ist, sondern eine eigenständige Sozialleistung, geregelt im Bun-

deskindergeldgesetz, die gerade die Notwendigkeit der Gewährung von Arbeitslosengeld 

II bzw. Sozialgeld verhindern soll. 

 Eltern, die über eigenes Einkommen verfügen, gerade aber durch das Vorhandensein von 

Kindern auf den ergänzenden Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld angewiesen 

wären, durch die Gewährung des Kinderzuschlags die Inanspruchnahme von Arbeitslo-

sengeld II bzw. Sozialgeld unnötig zu machen. 

 Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich Eltern, die mit ihren unverheirateten Kindern (Al-

tersgrenze 25 Jahre) in einem gemeinsamen Haushalt leben und die mit ihrem Einkom-

men und Vermögen zwar ihren eigenen Unterhalt finanzieren können, nicht aber den Un-

terhalt ihrer Kinder. Ohne Kinderzuschlag wären diese Eltern zusätzlich auf Arbeitslosen-

geld II angewiesen. 

 Für den Anspruch auf Kinderzuschlag werden die unter 25-jährigen Kinder berücksichtigt, 

für die die berechtigte Person auch Kindergeld erhält. Kinder des Berechtigten, die bei 

dem anderen Elternteil leben, sind nur bei diesem zu berücksichtigen. 

 Der Kinderzuschlag beträgt maximal 140 Euro monatlich und deckt zusammen mit dem 

Kindergeld in Höhe von monatlich 164 Euro den durchschnittlichen Bedarf von Kindern. 

Der Zuschlag wird kumulativ für jedes im Haushalt lebend Kind gezahlt, so dass sich bei 

mehreren Kindern mit Berechtigung ein Gesamtkinderzuschlag ergibt, der von der ent-

sprechenden Stelle bei der Familienkasse berechnet wird. Der Kinderzuschlag beträgt 

maximal 140 Euro monatlich je Kind  

 Der Kinderzuschlag setzt voraus, dass der Elternteil/die Eltern über ein bestimmtes Min-

desteinkommen verfügen (Mindesteinkommensgrenze): 600 Euro für Alleinerziehende 

und 900 Euro für Paare. Zugleich muss das Einkommen so hoch sein, dass es grundsätz-

lich ausreicht, den eigenen Bedarf ohne den Bedarf der Kinder zu decken (Bemessungs-

grenze errechnet aus Alg II-Regelleistungen zuzüglich der anteiligen Miete). Denn es ist 

das Ziel, aufbauend auf diesem Einkommen den Bedarf der Kinder durch den Kinderzu-

schlag, das Kindergeld und das anteilige Wohngeld zu decken. Die Höchsteinkommens-

grenze darf nicht überschritten werden (Bemessungsgrenze zuzüglich Gesamtkinderzu-

schlag). Der Anspruch auf Kinderzuschlag entfällt ebenfalls, wenn auch bei seiner Zah-

lung ein Anspruch auf ALG II nicht ausgeschlossen wäre, das heißt wenn der ALG II-

Bedarf nicht in voller Höhe abgedeckt würde. 
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12/2003: Haushaltsbegleitgesetz 2004 

Kürzungen beim Erziehungsgeld, Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1502 vom 08.09.2003 

Gesetz vom 29.12.2003 

Inkrafttreten: 01.01.2004 

 

Wesentliche Inhalte (Artikel 20) 

 Der monatliche volle Auszahlungsbetrag beim Erziehungsgeld wird gekürzt 

o von 307 auf 300 Euro beim Regelbetrag (Erziehungsgeld für 24 Monate 

o von 460 auf 450 Euro beim Budget (Erziehungsgeld für 12 Monate) 

 Die Einkommensgrenzen der Eltern für den Bezug von Erziehungsgeld in den ersten 

sechs Lebensmonaten des Kindes werden gesenkt. Erziehungsgeld erhalten: 

o zusammenlebende oder in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften lebende Eltern mit 

einem pauschalierten Nettoeinkommen von bis zu 30.000 Euro (bisher 51.130 Euro) 

sowie  

o Alleinerziehende mit einem pauschalierten Nettoeinkommen von bis zu 23.000 Euro 

(bisher 38.350 Euro). 

 Beim Überschreiten der Einkommensgrenzen ab dem 7. Lebensmonat des Kindes (= 

16.500 Euro für Paare bzw. 13.500 für Alleinerziehende) verringert sich 

o der Regelbetrag linear um 5,2% (bisher 4,2%,  

o beim Budget-Angebot beträgt die Minderung 7,2% (bisher 6,2%). 

 Entgeltersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Krankengeld) wer-

den für die Berechnung des Erziehungsgeldes als Einkommen angerechnet. 

 Erziehungsgeld kann nun auch bezogen werden, wenn die Bemessungsgrundlage der 

Entgeltersatzleistung 30 Stunden übersteigt. 

 Eine Übertragung des Anspruchs von bis zu 12 Monaten Elternzeit auf den Zeitraum bis 

zum 8. Lebensjahr des Kindes steht Eltern auch bei kurzer Geburtenfolge und bei Mehr-

lingsgeburten zu. 

 

 

 

01/2001: Zweite Stufe der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Anhebung des Kindergeldes (für das erste und zweite Kind) von monatlich 138 € auf 154 

€ (301,20 DM). 

 Anpassung des Kinderfreibetrages (zur Abdeckung des allgemeinen sächlichen Existenz-

minimums eines Kindes) von 3.564 € auf 3.648 € (7.134 DM). 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/015/1501502.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl103s3076.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3076.pdf'%5D__1385816360984
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 Einführung eines Freibetrags für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung in Höhe von 

2.160 € (4.224 DM). Durch diesen einheitlichen Freibetrag wird der bisherige Betreuungs-

freibetrag für Kinder unter 16 Jahren von 1.548 € (3.024 DM) um eine Erziehungs- bzw. 

Ausbildungskomponente von 612 € (1.200 DM) erhöht. 

 Die bisher geltenden Ausbildungsfreibeträge entfallen. An ihre Stelle tritt für Fälle, in de-

nen ein volljähriges, in Berufsausbildung stehendes Kind, auswärts untergebracht ist, ein 

Freibetrag von 924 € (1.800 DM). 

 Nachgewiesene erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten (bei Verheiraten Berufstätig-

keit beider Partner) für unter 14jährige können bis zu 1.500 € (2.933 DM) von der Steuer-

schuld abgezogen werden, wenn sie den Betreuungsfreibetrag übersteigen. 

 Der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende wird in drei Stufen bis 2005 abgebaut. 

 Der Sonderausgabenabzug von Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschäftigungs-

verhältnisse ("Dienstmädchenprivileg") wird abgeschafft. 

 

 

 

12/2000: Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit 

Erweiterung und Flexibilisierung der Elternzeit (vormals Elternurlaub) 

Gesetz vom 01.12.2000 

 

Wesentliche Inhalte: 

Für Eltern, deren Kinder ab dem 01.01.2001 geboren werden, gilt: 

 Väter und Mütter können bei unveränderter Dauer der Elternzeit (der bisherige Begriff 

"Erziehungsurlaub" wird durch "Erziehungszeit" ersetzt) von drei Jahren gleichzeitig El-

ternzeit nehmen.  

 Es besteht während dieser Zeit ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit (zwischen 15 und 

30 Stunden) in Betrieben mit über 15 Beschäftigten. Ein Anspruch besteht dann nicht, 

wenn dringende betriebliche Gründe dem entgegenstehen. 

 Die höchst zulässige wöchentliche Arbeitszeit während der Elternzeit beträgt 30 Stunden 

(bisher 19 Stunden).  

 Das dritte Jahr der Elternzeit kann mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zum 8. Lebens-

jahr des Kindes genommen werden.  

 Die seit 1986 unveränderte Einkommensgrenze für das ungekürzte Erziehungsgeld ab 

dem 7. Lebensmonat des Kindes wird angehoben (um 9,5 % für Eltern mit 1 Kind: von 

29.400 DM auf 32.200 DM; um 11,4 % für Alleinerziehende mit 1 Kind: von 23.700 DM 

auf 26.400 DM; Anhebung des Kinderzuschlags für jedes weitere Kind um 14 % auf 4.800 

DM sowie auf 5.470 DM (2002) auf 6.140 DM (2003)).  

 Alternativ zum monatlichen Erziehungsgeld (weiterhin maximal 600 DM über einen Zeit-

raum bis zu 24 Monaten) erhalten Eltern, die sich für eine verkürzte Bezugsdauer von 12 

Monaten entscheiden, monatlich bis zu 900 DM (Budgetierung).  

 Der Bezug von Arbeitslosengeld schließt Erziehungsgeld nicht mehr aus.  

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1645.pdf'%5D__1385813666324
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 Anerkannte Asylberechtigte haben Anspruch auf Erziehungsgeld.  

 

 

 

10/2000: Steuersenkungsgesetz 

Vorziehen der Stufe 2002 des Steuerentlastungsgesetzes auf 2001 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 13/3074 vom 30.03.2000) 

Gesetz vom 23.10.2000 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Stufe 2002 des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 wird um ein Jahr auf 

2001 vorgezogen. 

o Der Eingangssteuersatz sinkt auf 19,9 %. 

o Der Höchststeuersatz sinkt auf 48,5 %. 

o Der Grundfreibetrag erhöht sich auf rund 14.000 DM. 

 Zum 01.01.2003 steigt der Grundfreibetrag auf 14.500 DM. Der Eingangssteuersatz wird 

auf 17 % und der Spitzensteuersatz auf 47 % abgesenkt.  

 Zum 01.01.2005 steigt der Grundfreibetrag auf 15.000 DM. Der Eingangssteuersatz wird 

auf 15 % und der Spitzensteuersatz auf 42 % abgesenkt (bei einem zu versteuernden 

Einkommen von rd. 102.000 DM).  

 

 

 

12/1999: Gesetz zur Familienförderung 

Einführung eines steuerlichen Betreuungsfreibetrags, Anhebung des Kindergeldes 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1670 vom 29.09.1999) 

Gesetz vom 22.12.1999 

Inkrafttreten: 01.01.2000 

 

Inhalte: 

 Erste Stufe der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entsprechend dem Be-

schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10. November 1998. 

 Einführung eines steuerlichen Betreuungsfreibetrags für jedes Kind bis zur Vollendung 

des 16. Lebensjahres in Höhe von 3.024 DM (auch für in ehelicher Gemeinschaft lebende 

Kinder)  

 Anhebung des Kindergeldes für das erste und zweite Kind um 20 DM auf 270 DM im 

Monat.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/030/1403074.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl100s1433.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1433.pdf'%5D__1385812716700
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/016/1401670.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s2552.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2552.pdf'%5D__1385793175711
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03/1999: Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 

Erhöhung Kindergeld, Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/23 vom 09.11.1998) 

Gesetz vom 24.03.1999 

Inkrafttreten: 01.01.1999 

 

Wesentliche Inhalte: 

Erste Stufe  

 Senkung des Eingangssteuersatzes der ESt von 25,9 (1998) auf 23,9 %  

 Erhöhung des Kindergeldes für das erste und zweite Kind um monatlich jeweils 30 DM 

auf 250 DM  

 Anhebung des Grundfreibetrags um 702 DM auf 13.067 DM (Ledige) bzw. um 1.404 DM 

auf 2.6134 (Verheiratete) 

 

Zweite Stufe ab 2000 

 Weitere Anhebung Grundfreibetrags auf rd. 14.000 DM/28.000 DM  

 Weitere Absenkung des Eingangssteuersatzes von 23,9 % auf 19,9 %  

 Senkung des Spitzensteuersatzes von 51 % auf 48,5 % ab 107.568 DM/215.136 DM. 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/000/1400023.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s0402.pdf'%5D__1385792055970

